
I. Zusammenarbeit der Exekutive

Über das trojanische Pferd der »administrativen
Kontrollen« wurden und werden in der sogenann-
ten 1. Säule der EU, dem Gemeinschaftsrecht, zu-
nehmend Befugnisse zur Datensammlung, zu
präventiven und in den Ergebnissen repressiv
nutzbaren Kontrollen und Ermittlungen auf eu-
ropäische Exekutivorgane verlagert. Zu diesem
Zweck werden eigens neue Behörden geschaffen.

In der sogenannten 3. Säule, in der intergou-
vernementalen Zusammenarbeit in Strafsachen
also, setzt sich der Trend fort: Zusammenarbeit
fand (auch zeitlich) in erster Linie und findet
noch auf polizeilicher Ebene statt, setzt sich aber
inzwischen auch auf der Ebene der Staatsanwalt-
schaften fort. Man kann mittlerweile beobach-
ten, daß die weichen Instrumente der Zusam-
menarbeit – es bietet sich dafür auch der Begriff
»Kollaboration« an – von den mitgliedstaatli-
chen Ermittlungsbehörden so genutzt werden,
daß der nucleus einer Polizei-Strafprozeßord-
nung ausgemacht werden kann, in der die be-
troffenen Bürger freilich als Rechtssubjektive
kaum vorkommen. Sie sind ja auch an der Zu-
sammenarbeit nicht beteiligt und können nicht
einmal mittelbar über das Europäische Parla-
ment Einfluß auf die (Rechts-) Entwicklung in
der dritten Säule nehmen. Das hat unter anderem
die Konsequenz, daß die interessierten Behörden
den Bürger als »Störfaktor« ihrer repressiven
Tätigkeit einfach ausblenden können. Man muß
aber gar nicht soweit gehen, den zusammenar-
beitenden Behörden diese Intention zu unter-
stellen. Eine Ermittlungsverfahrensordnung, die
nicht auf ein materielles Strafrecht bezogen ist –
hier gelten weiterhin die inhaltlich, rechtsdog-
matisch und rechtskulturell noch immer sehr
unterschiedlichen Strafgesetzbücher der Mit-
gliedstaaten – und die sich von den ebenfalls

sehr unterschiedlichen Gerichtsverfassungen
und gerichtlichen Verfahrensordnungen ein-
schließlich der Mechanismen justitieller Kon-
trolle der Ermittlungen abkoppelt, kann gar kei-
nen Rechtsschutz des Betroffenen vorsehen,
ganz abgesehen davon, daß ein solcher Rechts-
schutz ohnehin nur dann eingeklagt werden
könnte, wenn einem Gericht eine entsprechende
Jurisdiktion übertragen würde. Diese Abkoppe-
lung liegt in der Konsequenz der Tatsache, daß
sich die mitgliedstaatlichen Souveräne das Mo-
nopol der Strafe durch Richterspruch als »Recht«
vorbehalten, aber bereit sind, exekutivische
staatliche »Gewalt« auch bei der Verfolgung von
Straftaten gemeinsam auszuüben. 

Zugleich werden mit dieser Entwicklung – und
das ist das eigentlich Gefährliche – auf Dauer
auch die Sicherungen der mitgliedstaatlichen
Verfahrensordnungen ausgehebelt, wenn man
die konkreten Ergebnisse und Beweise solcher
europäischen Ermittlungsverfahren zu verkehrs-
fähigen Produkten erklärt wie jede beliebige
Wirtschaftsware. Solche Tendenzen zeichnen
sich bereits ab (etwa in der im einzelnen noch zu
behandelnden sogenannten KontrollVO), ob-
wohl – oder auch weil – das Beweisrecht insoweit
noch völlig ungeklärt ist.

Dieser Befund ist Grund genug, einen kurzen
Überblick über die Entwicklung und aktuelle
Rechtslage der gemeinsamen europäischen Straf-
verfolgung zu geben.

Die »Europäisierung der Strafverfolgung« ist
zu einem gängigen Thema geworden – seit sich
die EU-Mitgliedstaaten 1992 in dem Vertrag von
Maastricht dem Aufbau »eines Raumes der Frei-
heit, Sicherheit und des Rechts« verschrieben ha-
ben.1 Die Einrichtung der »dritten Säule« der EU
(früher: »Justitielle Zusammenarbeit in Justiz
und Inneres«, heute: »Polizeiliche und Justitielle
Zusammenarbeit in Strafsachen«), war auch

tatsächlich in vielfacher Hinsicht Katalysator für
einen Ausbau der Kooperation zwischen den EU-
Staaten bei der Strafverfolgung. 

Grund für die Initiativen war und ist gewiß der
Wille, gegen Formen von Kriminalität verstärkt
anzugehen, deren Kontrolle durch die Etablierung
eines gemeinsamen Binnenraumes als erheblich
erschwert gilt. Sie sind aber erst möglich gewor-
den, weil die Mitgliedstaaten der EU sich durch die
Gestaltung der »dritten Säule« Spielraum für Son-
derwege geschaffen haben, solange sie als völker-
rechtliche Vertragsparteien im Rahmenwerk des
EU-Vertrags Übereinkommen aushandeln.2 Anders
als im europäischen Gemeinschaftsrecht sind die
EU-Mitgliedstaaten hier in ihrer Souveränität
kaum »beschnitten«. Aber auch das EG-Recht der
»ersten Säule« beansprucht eine immer stärkere
Position gegenüber dem nationalen Strafrecht –
insbesondere bei der Verfolgung von Betrügereien
zu Lasten des EG-Haushalts. 

II. »Dritte Säule« der EU

Die bereits vom EU-Vertrag von Maastricht 1992
so benannten und im EU-Vertrag von Amster-
dam 1997 ebenfalls niedergelegten »Angelegen-
heiten von gemeinsamem Interesse« (Art. K.1
EUV a.F., Art. 29 ff. EUV n.F.) sind unter anderem:
• die polizeiliche Zusammenarbeit (einschließ-

lich Europol3),
• die Zusammenarbeit in Zollsachen,
• die justitielle Zusammenarbeit (insbesondere

die Erleichterung der Auslieferung).

1. Polizeiliche Zusammenarbeit

Die »Europäisierung der Strafverfolgung« in der
»dritten Säule« wird im wesentlichen durch den

THEMEN

22 3/2000 – NEUE KRIMINALPOLITIK

Gibt es ein europäisches Strafrecht? Diese Frage ist nur scheinbar leicht zu beantwor-
ten. Das Recht zu strafen behalten sich die Mitgliedstaaten der Eropäischen Union noch
immer selbst vor, gilt es doch als essentieller Ausdruck staatlicher Souveränität. Doch
über das Gemeinschaftsrecht und auf dem Gebiet des formellen Strafrechts vollzieht
sich bereits eine »Europäisierung« der Strafverfolgung. Der folgende Beitrag zeichnet
die bisherige Entwicklung nach und weist Alternativen zur herrschenden Dominanz des
»polizeilichen Expertenlobbyismus« aus.

EUROPA

Grenzenlose Strafverfolgung
Sabine Gleß und Ursula Nelles

https://doi.org/10.5771/0934-9200-2000-3-22
Generiert durch IP '18.227.105.205', am 09.09.2024, 20:56:19.

Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig.

https://doi.org/10.5771/0934-9200-2000-3-22


Ausbau der polizeilichen Zusammenarbeit be-
stimmt. Vorreiter waren hier das Schengener
Durchführungsübereinkommen und die gesetzli-
chen Grundlagen für die Einrichtung von Europol. 

a) Schengen-Zusammenarbeit

Anlaß für die Errichtung der Schengen-Zusam-
menarbeit war die Abschaffung der Binnengren-
zen zwischen Mitgliedstaaten der Europäischen
Gemeinschaften durch das Übereinkommen be-
treffend den schrittweisen Abbau der Grenzkon-
trollen an den gemeinsamen Grenzen. Obwohl
sich die EU-Staaten über den langfristigen Abbau
der Binnengrenzkontrollen einig waren, wurde
das Schengener Übereinkommen 1985 zunächst
nur zwischen Frankreich, Deutschland und den
Beneluxstaaten getroffen, wie auch das darauf
bezogene Schengener Durchführungsüberein-
kommen (SDÜ).4 Der Schengen-Verbund ent-
stand also außerhalb der Strukturen der Europäi-
schen Union. Durch das »Schengen-Protokoll«
zum Amsterdamer Vertrag wurde der sogenannte
Schengen-Acquis in die dritte Säule der EU über-
führt.5

Das SDÜ räumt folgende grenzüberschreiten-
den Ermittlungsbefugnisse ein:

Art. 40 SDÜ erlaubt der Polizei eines Schengen-
Staates eine grenzüberschreitende Observation,
wenn es sich um die Fortsetzung einer Maß-
nahme handelt, die im Rahmen eines Ermitt-
lungsverfahrens im eigenen Land wegen Ver-
dachts auf Beteiligung an einer auslieferungsfähi-
gen Straftat begonnen wurde. Weitere Vorausset-
zung ist, daß der Staat, auf dessen Hoheitsgebiet
agiert werden soll, zuvor um Rechtshilfe ersucht
wurde und diesem Ersuchen zugestimmt hat.

Die grenzüberschreitende Nacheile gemäß Art. 41
SDÜ ist zulässig, wenn eine Person auf frischer
Tat betroffen wurde oder aus der Haft entflohen
ist, und die Behörden des Staates, auf dessen Ho-
heitsgebiet nachgeeilt wird, nicht rechtzeitig in-
formiert werden können und deshalb die Verfol-
gung nicht selbst aufnehmen können. 

Ferner verpflichtet Art. 73 SDÜ die Vertragspar-
teien, ihren Partnerstaaten entsprechend ihrem
nationalen Recht die Möglichkeit einzuräumen,
kontrollierte Lieferungen von Betäubungsmitteln
durchzuführen. Diese Möglichkeit dürfte einer
vorherigen Bewilligung der betroffenen Vertrags-
parteien bedürfen. Es soll aber »[die] Herrschaft
und die Befugnis zum Einschreiten … bei den
Behörden der Vertragspartei [liegen], auf deren
Hoheitsgebiet die Operation durchgeführt wird«.

Neben dem präventiven »polizeilichen Infor-
mationsaustausch« im (Art. 39 SDÜ) haben die
Mitgliedstaaten mit dem Schengener Informati-
onssystem (SIS)6 ein gemeinsames Fahndungssy-
stem begründet, das allen Polizeidienststellen
der Schengen-Staaten über eine zentrale Einheit
einen Online-Zugang zu den Datenbeständen
der Polizeibehörden der anderen Staaten bietet.7

Sie umfaßt in einer Personen- und einer Sach-
fahndungsdatei u.a. Ausschreibungen zur Fest-
nahme, Vermerke zur Einreiseverweigerung für

Drittausländer und Ausschreibungen zur ver-
deckten Registrierung. Das SIS begründet zwi-
schen den europäischen Staaten, die dem Schen-
gen-Verbund angehören, eine automatisierte
»On-line-Fahndungsunion«.8

Mit Ausnahme des automatisierten Datenaus-
tausches hält das SDÜ grundsätzlich am Modell
des klassischen Rechtshilferechts fest. Das Agie-
ren des fremden (ersuchenden) Staates bleibt
von einer Erlaubnis des Territorialstaates, also
des ersuchten Staates, abhängig. Die zuständigen
nationalen Behörden behalten so noch weitge-
hend die Kontrolle dieser grenzüberschreitenden
Strafverfolgung. Das größte Defizit der Schen-
gen-Zusammenarbeit liegt bei den Beschuldig-
tenrechten. Beschuldigtenrechte sind auf der
Ebene der Zusammenarbeit nur in bezug auf die
Datenverarbeitung im SIS vorgesehen: Nach Art.
111 SDÜ können die Betroffenen in jedem an
dem Datenverbund beteiligten Land ihren An-
spruch auf Löschung oder Korrektur unrecht-
mäßig gespeicherter oder falscher Daten durch-
setzen. Davon abgesehen, werden die Betroffe-
nen auf ihr nationales Recht verwiesen. 

b) Europol

Obwohl die Einrichtung eines europäischen Poli-
zeiamtes bereits einige Zeit vor dem Maastrichter
Vertrag von 1992 geplant war, wurde erst drei
Jahre später das entsprechende Übereinkommen
vom 26. Juli 1995 angenommen.9 Danach sollen
die Europol-Bediensteten und nationale Polizei-
beamte, sogenannte Verbindungsbeamte, ein
unionsweites Informationssystem einrichten
und Strategien zur Bekämpfung grenzüberschrei-
tender Kriminalität in bestimmten Bereichen
entwickeln. Ihre Arbeit basiert auf Daten, die
von den Mitgliedstaaten, Drittstaaten und ande-
ren Stellen übermittelt werden. Noch bevor das
Europol-Übereinkommen von 1995 in Kraft trat,
hatten die Regierungsvertreter der Mitgliedstaa-
ten im Rahmen der Vertragsrevision von Amster-
dam bereits eine Kompetenzerweiterung be-
schlossen. Europol sollte fünf Jahre nach Inkraft-
treten des neuen EU-Vertrages Ermittlungsver-
fahren der mitgliedstaatlichen Behörden unter
anderem nicht nur logistisch, sondern auch
»operativ« unterstützen können und ein
Initiativrecht für strafrechtliche Ermittlungen in
den Mitgliedstaaten erhalten.10 Was diese Zielbe-
schreibungen konkret bedeuten, wurde nicht
festgelegt. Weitgehend ungeklärt blieb ferner, ob
und in welchem Umfang Europol einer justitiel-
len Kontrolle zu unterstellen sei – eine mit Blick
auf die Kompetenzausdehnung höchst brisante
Frage. Im Juli 1999 nahm das Polizeiamt offiziell
seine Arbeit in Den Haag auf.11 Obwohl die Ein-
richtung von Europol in den EU-Mitgliedstaaten
weitgehend Zustimmung findet, bleibt die Frage
nach der künftigen Entwicklung und nach der
entsprechenden justitiellen Einbindung und
Kontrolle von Europol auf nationaler Ebene bis
heute Gegenstand kontroverser Diskussionen.
Als rechtlich eigenständige Einrichtung der drit-

ten Säule der EU unterliegt das Europäische Poli-
zeiamt weder der unmittelbaren Kontrolle durch
die Mitgliedstaaten noch durch die der Europäi-
schen Gemeinschaft. Das haben die Regierungen
der Mitgliedstaaten in dem Europol-Überein-
kommen noch einmal ausdrücklich bestätigt:
Europol und seine Bediensteten dürfen »von kei-
ner Regierung, Behörde, Organisation oder nicht
Europol angehörenden Personen Weisungen ent-
gegennehmen oder anfordern …«.12

Europol wird vor allem wegen der fehlenden
justitiellen Einbindung und Kontrolle zu Recht
kritisiert: in den mitgliedstaatlichen Rechtsord-
nungen wie auch nach europäischen Prinzipien

ist eine – wenngleich ganz unterschiedlich ge-
staltete – justitielle Verantwortlichkeit der Polizei
Standard. Nur Europol ist keinem justitiellen Or-
gan verantwortlich. Seine Bediensteten genießen
darüber hinaus grundsätzlich Immunität für
dienstliche Handlungen.13 Als Rechtsmäßigkeits-
kontrolle sieht das Europol-Übereinkommen le-
diglich ein (beschränktes) Prüfungsrecht der so-
genannten Gemeinsamen Kontrollinstanz vor,
einem durch das Europol-Übereinkommen ein-
gerichteten Datenschutzorgan. Vor diesem Hin-
tergrund ist die konkrete Gestaltung der im Am-
sterdamer Vertrag vorgesehenen operativen
Befugnisse von Europol zu Recht umstritten.
Nunmehr wollen die Regierungen der EU-Mit-
gliedstaaten das justitielle Defizit von Europol
durch die begleitende Einrichtung eines Netzes
von nationalen Richtern und Staatsanwälten be-
ziehungsweise hochrangigen Polizeibeamten
ausgleichen.14 Über die konkrete Ausgestaltung
der Verfahrensweise von EUROJUST, über die
Rechte und Kompetenzen der nationalen Organe
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und entsprechende Verpflichtungen von Euro-
pol haben die Regierungen der Mitgliedstaaten
aber noch nicht entschieden. Damit bleibt abzu-
warten, ob EUROJUST in die Lage versetzt wird,
die notwendige justitielle Einbindung und Kon-
trolle von Europol zu gewährleisten.

2. Zusammenarbeit in Zollsachen

Die Zollzusammenarbeit der EU-Staaten reicht
bis zu den Anfängen der Europäischen Gemein-
schaften zurück; sie ist Konsequenz der Zolluni-
on, durch die verschiedene – wenngleich nicht
alle – Kompetenzen im Bereich des Zollwesens
auf die EG übertragen wurden. Dementspre-
chend sind die Kompetenzen zwischen EG und
Mitgliedstaaten geteilt: 1997 wurde die alte EG-
Amtshilferegelung durch eine neue Verordnung
ersetzt;15 1998 trat das Übereinkommen »Neapel
II«16 in Kraft. Diese völkerrechtliche Vereinba-
rung der Mitgliedstaaten hat in den Bereichen
Geltung, in denen die EG (noch) keine Kompe-
tenz besitzt: namentlich bei der Bekämpfung des
Rauschgift-, Waffen- und Nuklearschmuggels,
der Artenschutzkriminalität oder als Hilfsbeamte
der Staatsanwaltschaft bei der Strafverfolgung.
Neapel II erlaubt, ähnlich wie das SDÜ
• grenzüberschreitende Observationen (Art. 21

Neapel II),
• grenzüberschreitende Nacheile (Art. 20 Neapel

II),
• die Staaten verpflichten sich, unter bestimm-

ten Voraussetzungen kontrollierte Lieferungen
auf ihren jeweiligen Hoheitsgebieten zu er-
möglichen (Art. 22 Neapel II),

• verdeckte Ermittler der Zollfahndung können
auf dem Territorium anderer Mitgliedstaaten
zum Einsatz kommen, wenn »die Aufklärung
des Sachverhalts ohne die geplanten Ermitt-
lungsmaßnahmen wesentlich erschwert wäre«
(Art. 23 Neapel II),

• Behörden mehrerer Vertragsstaaten können
ein besonderes gemeinsames Ermittlungsteam
bilden, das mit der Durchführung aufwendi-
ger Ermittlungen und der Koordination ge-
meinsamer Aktionen betraut werden kann
(Art. 24 Neapel II).

Auch in der Zollzusammenarbeit können die
Mitgliedstaaten – ähnlich wie in der Schengen-
Zusammenarbeit – auf eine gemeinsame Daten-
bank, das ZIS, zurückgreifen.17

3. Justitielle Zusammenarbeit in Strafsachen

Die justitielle Zusammenarbeit in Strafsachen
wurde durch verschiedene Übereinkommen fort-
geführt:

a) Vereinfachtes Auslieferungsrecht

Vereinfachungen im Auslieferungsrecht sieht
zunächst das SDÜ vor, beispielsweise durch das

vereinfachte Auslieferungsverfahren (Art. 66
SDÜ) und die Ausschreibungen zur Festnahme
zum Zwecke der Auslieferung über das SIS (Art.
95 SDÜ). Darüber hinaus haben die EU-Mitglied-
staaten zwei Auslieferungsübereinkommen un-
terzeichnet: VereinfEU-AuslÜbk vom 10. März
1995 und EU-AuslÜbk vom 27. September
1996.18 Diese beiden Übereinkommen werden
voraussichtlich eine Entwicklung in Gang set-
zen, die die nationalen Auslieferungsrechte vor-
aussichtlich grundlegend verändern wird, wenn
man allein die Regelungen betrachtet, die den –
bisher in fast allen Rechtsordnungen geltenden –
Vorbehalt der Nichtauslieferung eigener Staats-
angehöriger und den Vorbehalt der Nichtauslie-
ferung wegen politischer Delikte abschaffen.

b) Vereinfachung der Rechtshilfe 

Das neu ausgehandelte Übereinkommen über die
Rechtshilfe in Strafsachen zwischen den Mitglied-
staaten der Europäischen Union (EU-RhÜbk)19

sieht neben grenzüberschreitenden Ermittlungen
– ähnlich denen der Schengen- und der Zollzu-
sammenarbeit (kontrollierte Lieferungen; Art. 12
EU-RhÜbk – verdeckte Ermittlungen Art. 14 EU-
RhÜbk); insbesondere videounterstützte Zeugen-
vernehmungen im Ausland (Art. 10 EU-RhÜbk)
und die Telefonüberwachung in anderen Mit-
gliedstaaten (Artt. 15 – 20 EU-RhÜbk) vor. 

III. »Erste Säule« der EU

Auch durch Entwicklungen in der »ersten Säule«,
dem Europäischen Gemeinschaftsrecht, wird die
»Europäisierung der Strafverfolgung« vorange-
trieben.

1. Art. 280 EGV n.F.

Durch die Vertragsrevision des Amsterdamer Ver-
trages wurden (weitere) Kompetenzen im Be-
reich der Betrugsbekämpfung zu Lasten des EG-
Haushalts auf die Gemeinschaftsebene verlagert:
Art. 280 EGV n.F. verpflichtet die Mitgliedstaaten
u.a. solche Betrügereien abschreckend und effek-
tiv zu sanktionieren; ferner erhält die EG-Kom-
mission weitere (Koordinierungs-)Befugnisse in
diesem Bereich.20 Gleichwohl wird die gemein-
schaftsrechtliche Betrugsbekämpfung weiterhin
nicht als Strafverfahren, sondern mit dem Termi-
nus »administrative Kontrollen« bezeichnet.21

Diese Bezeichnung war zutreffend, solange die
gemeinschaftsrechtlichen Befugnisse im Bereich
der Betrugsbekämpfung sich über einen Zeitraum
von mehreren Jahrzehnten nur langsam ent-
wickelten. »Ermittlungskompetenzen« fanden
sich zunächst nur in Verordnungen für die jewei-
ligen Sektoren, in denen Finanzmittel der Ge-
meinschaft einem erhöhten Betrugsrisiko ausge-
setzt waren. Erst durch die VO 2988/9522 und die
sie ausfüllende VO (EURATOM/EG) 2185/96,23

betreffend die Kontrollen und Überprüfungen

vor Ort durch die Kommission zum Schutz der fi-
nanziellen Interessen der Europäischen Gemein-
schaften vor Betrug und andere Unregelmäßig-
keiten (sog. KontrollVO), wurden diese Kompe-
tenzen vereinheitlicht und ausgeweitet. 1988
wurde mit UCLAF eine eigene Betrugsbekämp-
fungseinheit der Gemeinschaften geschaffen, die
– wie die Generaldirektionen – in die Hierarchie-
strukturen der Kommission eingebunden war.
Nach den Vorwürfen gegen die Kommission24 in
Zusammenhang mit der kommissionsinternen
Betrugsbekämpfung durch UCLAF wurde im Mai
1999 OLAF als eigenständiges Amt zur Betrugs-
bekämpfung eingerichtet.25

Im Bereich der Betrugsbekämpfung muß zwi-
schen den Befugnissen zu externen Kontrollen
(bei einem Wirtschaftsteilnehmer) und zur inter-
nen Kontrolle (bei einem EG-Organ) unterschie-
den werden: Die (externen) Ermittlungsbefugnisse
werden im wesentlichen durch die Kontroll-VO26

geregelt. Danach müssen die verdächtigen Wirt-
schaftsteilnehmer EG-Kontrolleuren Zugang zu
ihren Räumlichkeiten, Grundstücken, Verkehrs-
mitteln und sonstigen gewerblich genutzten Ört-
lichkeiten gewähren; eine zwangsweise Durch-
setzung des Zugangsrechtes sieht die Verordnung
allerdings nicht vor. Man vertraut insoweit wohl
vor allem auf die »Kooperationsbereitschaft« ver-
dächtiger Wirtschaftsteilnehmer. Sind die OLAF-
Mitarbeiter in den Gebäuden, so sind sie berech-
tigt, sich die notwendigen Informationen zu ver-
schaffen. Sie haben »unter denselben Bedingun-
gen wie die Kontrolleure der einzelstaatlichen
Verwaltungen und unter Einhaltung der einzel-
staatlichen Vorschriften Zugang zu allen Infor-
mationen und Unterlagen«, die für die Durch-
führung der Kontrolle notwendig sind. Einzige
sachliche Voraussetzung ist die »Vermutung von
Unregelmäßigkeiten«.

Die (internen) Kontrollbefugnisse von OLAF sind
nunmehr in der VO 1073/9927 niedergelegt. Da-
nach verschafft sich OLAF »ohne Voranmeldung
und unverzüglich Zugang zu sämtlichen Infor-
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mationen und Räumlichkeiten der Organe, Ein-
richtungen sowie Ämter und Agenturen«. OLAF
kann »Kopien aller Dokumente und des Inhalts
aller Datenträger, die im Besitz der Organe, Ein-
richtungen sowie Ämter und Agenturen sind, an-
fertigen oder Auszüge davon erhalten und diese
Dokumente und Informationen erforderlichen-
falls sicherstellen, um ein mögliches Verschwin-
den zu verhindern.« Ferner kann OLAF »die Mit-
glieder der Organe und Einrichtungen, die Leiter
der Ämter und Agenturen sowie die Mitglieder
des Personals der Organe, Einrichtungen, sowie
Ämter und Agenturen um mündliche Informati-
on ersuchen«. Nach Art. 4 Abs. 3 VO 1073/99
kann das Amt nach den in der KontrollVO fest-
gelegten Bedingungen und Modalitäten »Kon-
trollen vor Ort bei betroffenen Wirtschaftsteil-
nehmern vornehmen, um Zugang zu Informa-
tionen zu erhalten, die etwaige Unregelmäßig-
keiten betreffen und über die diese
Wirtschaftsteilnehmer eventuell verfügen. Fer-
ner kann das Amt von jedem Betroffenen die In-
formationen anfordern, die es für seine Untersu-
chungen für sachdienlich hält«. Im übrigen
bedarf die nähere Ausgestaltung der Mitwir-
kungspflichten der einzelnen Organe und Ein-
richtungen, der Rechte des Betroffenen und des
Verfahrens, das die OLAF-Beamten bei der inter-
nen Untersuchung einzuhalten haben, noch ei-
nes besonderen Beschlusses. Aufsehen haben
diese Befugnisse insbesondere deshalb erregt,
weil sie auch gegenüber dem Europäischen Parla-
ment gelten sollen, ohne daß vorher geklärt wur-
de, welchen besonderen Schutz die Abgeordne-
ten im Hinblick auf ihre Mandatswahrnehmung
erhalten sollen. Aufsehen sollten diese Befugnisse
erregen, weil sie an keinerlei Voraussetzungen
gebunden sind. Einzige formelle Voraussetzung
ist, daß der Direktor des Amtes die Einleitung der
Untersuchung beschließt (Art. 5 VO 1073/99);
sie wird nach Art. 1 Abs. 3 VO 1073/99 allein
durch das Aufdeckungsinteresse »legitimiert«.
Der Zweck heiligt die Mittel!

2. »Corpus Juris«

Angesichts der anhaltenden Schwierigkeiten, Be-
trügereien zu Lasten der finanziellen Interessen
der Europäischen Gemeinschaft auf der Grundla-
ge der nationalen Strafrechtsordnungen effektiv
und einheitlich zu bekämpfen, haben EG-Organe
das Anliegen geäußert, in diesem Bereich auf der
Grundlage eines einheitlichen europäischen
Strafrechts operieren zu können. Diesem
Wunsch entsprechend hat die Kommission 1995
eine Gruppe nationaler Strafrechtsexperten da-
mit beauftragt, in einem Entwurf für ein gesamt-
europäisches Strafrecht eine begrenzte Zahl von
Prinzipien und Bestimmungen des Strafrechts
und des Strafverfahrens zusammenzufassen, auf
die sich die Mitgliedstaaten der Europäischen
Union einigen könnten. Der daraus entstandene
Vorschlag eines Corpus Juris hat auf europäischer
Ebene und in den Mitgliedstaaten28 eine rechts-

politische Diskussion über die Möglichkeit eines
(auf bestimmte Bereiche29 begrenzten) einheitli-
chen europäischen Strafrechts angeregt, als und
in deren Folge bereits eine überarbeitete Fassung
vorgelegt wurde.

IV. Fazit

Da die Zusammenarbeit auf dem Gebiet des
Strafrechts in Europa aktuell von polizeilichem
Expertenlobbyismus bestimmt wird, muß sich in
Europa eine ebenso starke Lobby für die rechts-
staatliche Seite, also die judizielle Zusammenar-
beit bilden. Deren Zielrichtung könnte und sollte
es sein, die Vorschläge, die im Bereich der Be-
trugsbekämpfung am weitesten fortgeschritten
sind, in der 1. Säule durchzusetzen. Den polizeili-
chen »Laboratorien« (Schengen II und Europol)
könnte dann jedenfalls in der 1. Säule ein Labo-
ratorium für die justitielle Strafrechtspflege ent-
gegengesetzt werden. Hat sich ein solches Mo-
dell bewährt, dann ist auch die Chance größer,
daß es in den übrigen Bereichen, also auch in der
3. Säule, Wirkung entfaltet und sich ein Strafpro-
zeßrecht in Europa entwickelt, das diesen Na-
men auch verdient.
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